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Spielordnung 
 
§1 Serienpreisskat 

(1) Für jede gespielte Serie wird ein Einsatz in Höhe von 1,50 € pro Spieler erhoben. 

 

§2 Spielmodus 

(1) Gespielt werden zwei Serien je Spieleabend. 

(2) Eine Serie umfasst 

• 48 Spiele am 4er-Tisch oder 

• 36 Spiele am 3er-Tisch. 

(3) Beginn der ersten Serie ist montags um 17:30 Uhr. 
Die Spielzeit pro Serie beträgt 135 Minuten. 
Abweichungen vom Beginn oder der Spielzeit können durch die Spielleitung festgelegt werden. 

(4) Gespielt wird mit 4-Farb-Turnierblatt. 
Für Gäste und neue Mitglieder kann zum Eingewöhnen für maximal sechs Serien ein deutsches Blatt 
zur Verfügung gestellt werden. 
Die Entscheidung hierüber trifft die Spielleitung. 

 

§3 Verlustgeld 

(1) Das Verlustgeld wird je Spieler und Spielverlust wie folgt erhoben: 

1. und 2. Spielverlust: 0,50 € 9. und 10. Spielverlust: 2,50 € 
3. und 4. Spielverlust: 1,00 € 11. und 12. Spielverlust: 3,00 € 
5. und 6. Spielverlust: 1,50 € 13. und 14. Spielverlust: 3,50 € 
7. und 8. Spielverlust: 2,00 € 15. und 16. Spielverlust: 4,00 € 

 
(2) Das Verlustgeld wird pro Serie erhoben. 

 

§4 Eingepasste Spiele 

Für jedes eingepasste Spiel (kein Reizgebot) werden 0,50 € pro Spieler und Spiel erhoben. 



__________________________________________________________________________________ 
Skatclub „Vier Wenzel“ Flöha/Erdmannsdorf e.V. • Bergstraße 77 • 04626 Schmölln 

 

 

 

 

 

 

§5 Organisationspauschale (ehemals Tischgeld) 

(1) Zusätzlich zum Serienpreisskat gemäß §1 wird eine einheitliche Organisationspauschale in Höhe 
von 1,00 € je Spieler und Serie erhoben. 

(2) Die Organisationspauschale ersetzt vollständig das bisherige Tischgeld und ist unabhängig von 
Tischgröße oder Endplatzierung. 

 

§6 Ausschüttung der Einnahmen 

(1) Die Einnahmen aus dem Serienpreisskat gemäß §1 werden vollständig an die besten 
Einzelergebnisse aus zwei Serien eines Spieleabends ausgeschüttet. 

(2) Die Auszahlung erfolgt gemäß der jeweils gültigen, vom Vorstand beschlossenen und 
ausgehängten Auszahlliste. 

 

§7 Freiwillige Sonderwertung 

(1) Zusätzlich kann eine freiwillige Sonderwertung der erreichten Gesamtpunktzahl aus zwei Serien 
eines Spieleabends durchgeführt werden. 

(2) Die Teilnahme an der Sonderwertung ist freiwillig und erfolgt zusätzlich zu den regulären 
Einsätzen. 

(3) Der Einsatz beträgt 5,00 € pro Spieler und Spieltag. 

(4) Die Auszahlung erfolgt an die besten Gesamtergebnisse gemäß der hierfür gültigen Auszahlliste. 

 

§8 Teilnahme von Gästen 

(1) Gäste können nach vorheriger Anmeldung am Spieltag am Spielbetrieb teilnehmen. 

(2) Über die Teilnahme von Gästen entscheidet die Spielleitung. 

(3) Gäste unterliegen den gleichen spiel- und kostenbezogenen Regelungen wie Vereinsmitglieder, 
sofern die Spielleitung keine abweichende Entscheidung trifft. 

 

§9 Schlussbestimmungen 

Diese Spielordnung tritt mit Wirkung vom 19.01.2026 in Kraft. 


